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ProvinziaMatt
b e r badischen P sa l z g r af s ch a s t

^ ° 8 . Mittwochs den I^ en Februar 1806.

Landes - Versrdnung .

») Diäten - Reglement .

Ä ^ ir Carl Friedrich , von GottesGna -
den , Markgraf zu Baden und Hochbera , des
Heiligen Römischen Reichs Kurfürst , Pfalz¬
graf bei Rhein , Fürst zu Konstanz rc . fügen
hiermit zu wissen : Uns ist geziemend vorge -
tragen worden , wie die vorliegende Diäten -
Regulative in Unfern alten Landen bei gestie¬
genen Bedürfnissen und Preisen der Lebens¬
mittel nicht mehr zu den wirklichen uothwen -
digen AuSgaben im Berhaltniß stehen , ,n» d
durch einzelne Verordnungen und Observan¬
zen manchmal geändert und in einen Zustand
der Ungewißheit gekommen sind -, auch die
vorhin obgewaltere Verschiedenheit deS deß -
fallsigen Herkommens in den neuen Landen
die Einführung einer zwekmäßigen Einförmig¬
keit nothwendig mache . Da nun der Diener
durch Verschickungen nicht in den Fall kom¬
men muß , bei anständiger Einschränkung doch
noch von dem Seinigen zusetzen zu müßen ,
dagegen auch der Staat mit Recht Sicherung
erwartet , daß nicht dergleichen Verschickun¬
gen mißbraucht werden , um auf öffentliche
Unkosten sich Vortheile zu schaffen ; so haben
wir nöthla gefunden , für die StaatSdiener -
schafr Unserer sämtlichen Lande , geistlichen
und weltlichen Standes , nachstehendes neues
Diäten » Regulativ festzusetzen, das Wir hier¬
mit zur allgemeinen Befolgung und Nach «
achtung verkünden :

l . Den Tarif selbst betreffend , ist Unser
Wille folgender : Täglich beziehen zur vollen
Diät , oder Vergütung aller , für ihre Person

und deren anständigen Unterhalt nöthige « Un¬
kosten :

r ) Unser/Minister undOberhofrichter . nfl .
2 ) Geheimeräthe , Hofrichter , Präsidenten ,

Vicepräsidenten und Direktoren der LandeS -
kollegien , geheime Referendarlen , Kanzler
und Vicekanzler , Oberjägermeister . yfl .

z ) Land- und Obervögte , Hof - und Land -
Jägermeister , Vicedirektoren oder Kollegien ,
Geurralsuperintendenten , geheime Hof - ( oder
LegatlonS - Archivs - und Kirchen » ) Räthe ,
Oberkammerräthe , Oberhvfräthe und Ober »
hofgerichtsräthe . » » - 7 fl .

4 ) Oberforstmeister , Oberhvfprediger , Hof «
( oder Kirchen « LegationS - Hofkammer - )
Räthe , Oberamtöverweser , Baudirektor ,
Leibmedici . » » » - 6 fl»

5 ) Justiz - ( oder Kammer - Berg , Polizei -
Archivs - Kanzlei -Oberamrs -Medicinal -Schui -
Hofökonomie - ) Räthe , Jagdjunker , Stall¬
meister , Hofprediger . - - 5 fl.

6 ) Specialsuperintendenten , Universitäts -
Professoren , Gymnasien - Rektoren , Kollegial -
und Archivsassessoren , geheime Sekretärs und
Registratoren , Generalkassiere , Landrent¬
meister und Amtleute . - » 4 fl.

7 ) Titularräthe , Forstmeister , Physici
und alle , zu der achten Rangklasse gehörige
Prrsonen , denen nicht nächst vorhin wegen
ihren AmtSvcrhältniffen eine höhere Diät an¬
gewiesen worden ist , ingleichem Provinzial¬
kassiere , Ctadtdirrktoren , RakhSschultheißei ,
oder RathSburgermeister der Städte ersten
RangS , ( nämlich der , mit voller Jurisdiction
begnadigten Städte ) . » » z fl . 40 kr.

8 ) Rechnungsräthe , Oberrevisoren , wirkli¬
che Sekretarien und Registratoren deö Archivs -
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oder Probinzeund Alrchenkollegißn , Physi « !
katsverweser . Vtädtmeister , Sradrrichter oder I
Stadranwaide und Rathskensuientcn der
Sradte ersten Rangs . - » z fl . 20 kr. !

y ) Revisoren , Sekrelarien und Reglsira - j
tvren der Generalkommissivnen , Geheime - !
und Oberhofgerichtskanzlisten , Amtskommis - j
sarien , Oberamts - Assessoren , Verrcchner , Ad - !
vokaten , Oberförster oder Oberjäger . g fl .

10) Kanzlisten» Amtschreiber , Buchhalter,
Kanzleipraktikanten , Amtsschulthelßen , Land¬
pfarrer , Land - oder Medicinalchirurgen , Stadt¬
baumeister , Sradtwaldmelster und Raths¬
konsulenten .der Städte zweiten Rangs , Stadt¬
gerichts - oder Rathsglieder der Städte ersten
Rangs . • - » * 2 fl. zokr .

11 ) Skribenten , Amtspraktikanken , Ober¬
schulzen - Stadtgerichts - oder Rathsglleder der
Städte zweiten Rangs , Amts - oder geschwvr -
« e Chirurgen , Frühmesser , Helfer , Lehrer
« „ Mittelschulen , die nicht Professoren sind . 2 fl .

12 ) Schultheißen , Staabhalter , Vögte ,
Anwälde , Förster , Zollbereiter , Quartler - oder
Viertelmelster , gemeine Chirurgen , Stadt »
schullehrer , Kanzleidiener . i fl . go kr.

rz ) Kanzleibothen , Polizeldiener , Stadt »
rndßner . Landschullehrer . » i fl. n kr .

14 ) Dvrfgerichts -Leute , Stadt « oder Raths -
dlener , Amtsbokhen , gemeine Bader,Schul¬
provisoren oder Schulpräceptoren . l fl .

15 ) Diener der Räthe , täglich 48 kr.
16) Waldgesellen, Hatschlere,Dorfboten und

sonst Diener aus der untersten Klaffe . 40 kr.
II . Die Regeln der Anwendung betreffend ,

ist ferner Unter Wille :
17 ) Wo Wir Unsere Minister und Räthe

in diplomatischen Geschäften oder sonst mit
Aufträgen , womit ein besonderer Repräsenka -
tivkarakter verbunden ist , versenden , da fin¬
det diese Ordnung keine Anwendung , sondern
dieselben leben auf Rechnung mlt der , neben
der erforderlichen Wvhlanständigkeit zu beob
achtenden billigen Mäßigung , und geben dar¬
über von Zeit zu Zelt , und jedesmal wenig
stenS mir dem Schluß ihres Geschäfts ihre
Rechnung ein , wann Wir nicht bei einem ,
ihnen enhetlenden Auftrag wegen der Kosten
mit ihnen ein besonderes Einvernehmen zu

treffen gut finden , oder sie selbst es thimlich
und für sich vorzüglich achten , ihre Ansätze
diesem Diäten - Reglement gemäß zu machen .
Ueberhauvr

18 ) erstreikt sich die Verbindlichkeit dieses
Diäten - Reglements hauptsächlich auf Geschäf¬
te , die innerhalb Landes zu verrichten sind ,
und wo wir also von den Wirthen erwarten
und erwirken können , daß sie Unsere Räthe
und Diener in der Kostenzahlung billig halten ,
und sie mit übermäßigen Ansätzen nicht über¬
nehmen . In diesen Fällen darf es nie über¬
schritten werden . Wo Wir hingegen Geschäf¬
te außer Landes ihnen auftragen , da laßen
Wir Unfern Dienern die Wahl , ob sie ent¬
weder obige Diät in Ansaz bringen oder auf
Rechnung zehren wollen ; nur müßen sie, wann
sie leztcres wählen , allen Aufwand , der nach
Verhaltnlß ihres Standes für Ucbermas zu
achten wäre , meiden , als der sonst bet der
Dckretur gestrichen wird , und müßen über
alles elne specifike . mit den Ausgabsscheinen
belegte Rechnung übergeben . Auch

ry ) macht die oben angegebene Verschie¬
denheit der Diäten nach verschiedenen Klaffen
der Diener hauptsächlich die Regel in Absicht
jener Diener aus , welchen kein bestimmter
Ort oder Bezirk als Kreis ihrer unmittelba¬
ren Dienstleistung angewiesen ist , oder welche
( wann sie einenffolchen KrciS haben ) bei ei¬
nem Geschäft , weswegen Diäten erwachsen ,
außer diesem ihrem Dienstkreis gebraucht wer¬
den . Waö hingegen jene Diener betrifft , de¬
nen ein solcher bestimmter Lokal - DienstkreiS
angewiesen ist , und die innerhalb desselben ,
jedoch außer ihrem Wohnort , Geschäfte ma¬
chen müßen , als z . B . Obervögte , Oberamts »
Verweser . Obcramtsräthe , Amtleute , Epe »
cialsuperinkeudenten , Oberforstmeister , Förster
u . dgl . , so können diese nur die Diät anrech¬
nen , welche Ihrem Diensikarakter nach obiger
Klassifikation entspricht , und dürfen um ei,
neö Karakiers willen , der ihnen zu Ehrung
Ihrer Verdienste , nicht aber zu Bezeichnung
ihrer Dienststelle , ertheilt und folglich von an¬
dern , ihren Dienst nicht umfassenden Staats »
Verhältnisseneninommen ist , z . E . alsgeheime
Rälhe , Hofraihe , Kirchenräthe u . s. w , krl -



» eswegs in jenen Lokal - Dlenstgeschästeneine
höhere Diät anrechnen , sondern nur , wann
sie außer ihrem Lienstbezirk und in Geschäf¬
ten , dre nickt ihrem Lokaidienst anhängig sind ,
durch speziellen Auftrag zu einer Geschäfts »
Verrichtung gebraucht werden , steht ihnen die
solchem Karakter entsprechende Diät zu .

20 ) So wie übrigens bei dergleichen Lokal¬
diener » es überall vordersamst auf ihre Be¬
stallung ankommt , wie weit sie von denen
Dienstverrichtungen , die sie entfernt von Haus
verrichten , eine Diär zu fordern haben , ooer
nicht dieser Kosten im Ganzen schon auf ihr
Diensteiukommen geschlagen ist , und so wie
mithin diese Diätenordnungkeinem , der in leg¬
rerem Fall ist , ein Bezugsrecht gewährt ; so
kann auch derjenige , der über Land solche
Geschäfte zu machen har , wovon , er die Ge¬
bühren bezieht , ( als z . E . ein auf Sporteln
stehender Amrschrelber ) in der Regel und wo
nicht in besonder » Fällen eine Ausnahe in sei¬
ner Bestallung gemacht ist , keine Diät an¬
rechnen ; ingleichem kann auch derjenige sich
nicht auf die, « Diätenordnung beziehe » , der
Jahr aus Jahr ein auf dem Land zu arbeiten
hat , und dabei auf Tagverdienst gesezt ist ,
ingletchem der eine besondere Vergütung oder
Accidenz dafür hat . ( als z . E . Landfcriben -
ten , Thetlungskommissarlen , Renovatoren ,
Förster bei Dlenstgaagen W jhrem Bezirk )
sondern muß sich in solchen Geschäften mit sei¬
ner

"
, für den Unterhalt seiner Person mitbe¬

rechneten bestallungsmäßigen Tagsgebühr -
Dcrgükung oder Äccidental - Einnahme be¬
gnügen .

21 ) Der Bezug obiger vollen Diät versteht
sich nur auf den Fall , wo der Diener weder
zu Mittag noch zu Lbend seine Küche errei¬
chen kann . An welchem Tage Jemand noch
zu Abend seine Küche erreichen kann , von die -
ftm Tage Haler nur die halbe Summe obigen
Diätenansatzes zu erheben , und wo er sieschon
auf Yen Mittag wieder zu erreichen im Stau ,
de ist . har er gar nichts zu fordern .

22 ) In die 'er vorhin bestimmten Diät sind
alle auf die persönliche Bedürfnisse deS Die¬
ners fallende Ausgaben eingerechnet , mithin
darf für Ztmmergeld , Nachtlager , Frühstük ,

Z 5
Licht , Trinkgeld , Rasiren und Frlsiren nicht -
aufgerechnet werden : nur

23 ) den , zu den zehen ersten obiger Klas -
senavtheilungen gehörigen Dienern ist in den
Monaten , vom Oktober bis April » beides
einschließlich , erlaubt , noch ein Zehendtheil
ihrer geordneten Diät täglich für Feuerung be-
sonders anzurechnen , wann ihre ' Abwesenheit
über einen Tag audauert .

2g ) Wann ein Diener der zehen ersten Ord¬
nungen an dem Ort seines Geschäfts von Un -
sert - oder eines andern Staats - oder KorporiS
wegen in Kost und Logis frei gehalten wird ;
so kann er für diese Zeit der freien Zehrung
keine Diäten fordern ; wohl aber , wann er
nicht auf Rechnung wirthschaftet , wegen al¬
ler unvermeidlichen Nebenausgaben an Trink « ,
geldern u. f. w . so fern der Aufenthalt nicht
uberZTage dauert , dreiFünftheile , vonacht
Tagen bis vier Wochen die Hälfte , bet jeder
über einen Monat andaurenden Abwesenheit
aber zwei Fänfthekle der oben geordneten Diät
täglich als Vergütung anrechnen . Der hin¬
gegen » welcher auf Rechnung reiset , rechnet
allen unvermeidlichen Nrbenaufwand nach
seinem Betrag auf .

25 ) Einen Kanzlei - oder Amtsdiener ist der¬
jenige Rath oder Beamte mttzunehmen be¬
fugt , welcher einige obrigkeitliche Gewalt -
Handlungen , sei es nun Kraft seines Dienstes ,
oder vermög eines besonder « Auftrags zu voll¬
ziehen hat ;

'
tngleichem derjenige , welchem ei,

nlge Unterhandlungs - Zusammenkünfte mit
fremder Herren Rächen oder Dienern obliegen ,
und der dazu nicht einen eigenen Bediente «
mitnimmt .

26 ) Wer einen Kanzlei - oder Amksdlener
oder Boten mitnimmt , kann seinen Bedien¬
ten auf öffentliche Kosten nicht besonders mit¬
nehmen , es wäre dann , daß jener zu Ver¬
schickungen und andern Amtsvcrrichtungrn
gebraucht werden müßte , die ihn hinderte ,
zugleich die persönliche Bedienung des RarhS
oder Beamten zu besorgen , in diesem Fall ,
so wie wann Jemand einen dergleichen AmlS «
dlener nicht mitnähme , ist

27 ) Jeder Rath und Diener der sieben er¬
sten vbgedachten Ordnungen berechtigt , warm
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er will , einen Bedienten mitzunehmen, für !
welchen aber , es mag nun sein ständiger oder jj
ein für diese Zeit angenommener Lohndiener
seyn , er mehr nicht als die oben § . 15. be-
stimmte Diät anrcchnen darf , indem ein
Tdci! seiner eigenen Diät schon einen Theii
der Kosten seiner Bedienung, nämlich jenen ,
umfaßt , die derjenige Rath b sonders zah¬
len muß , der keinen Bedienten mirnimmr ,
wofür er mithin den etwaig weitern Aufwand ,
den ihm der Unterhalt deS Bedienten macht
2uf sich leiden muß.

28} Jeder Diener der zu den ersten neun
der vbgedachten Ordnungengehört » hat über¬
haupt , jeder der zwei folgenden Ordnungen
aber ( rc>. u . i r . ) in der Regel nur alsdann ,
wann die Entfernung von feinem Wohnort,
in die er seines Geschäfts weg »n sich begeben
muß , mehr als eine Stunde beträgt , die Ko¬
sten des Transports noch besonders «ufzu-
rechnen. Außer diesen Fällen muß von je-
Uen der leztgedachcen Ordnungen und allen
späteren die Anrechnung des Transportkostens
durch besondere bekannte oder bescheinigteper¬
sönliche oder Jeltverhältnisse motivirt seyn ,
wann fie passiren soll .

29) Der Transportkosten bei jenen , die
bet ihrem Dienst keine Pferdfourage haben ,
besteht bet den sechs ersten obenerwähnten
Klassen in der Vergütung des wirklich , nach
Erfordernlß der Umstände , crufgewendeten
und bescheinigten Fährlohns - Fütterungs - und
Trinkgeldes , bei den vier folgenden (7 biSn .
inklusive) wann sie nicht mit eln- oder meh¬
reren andern Dienern gemeinschaftlich fah¬
ren , oder sonst besondere Umstände der Per ,
so» oder der Zeit eine Fahit nothwendlg ma¬
chen , in der V rgütung des aufgrwendeten
RiktlohnS - Fiitre >ungs- u»d Trinkgelds, we-
Hen deren allen Unsere Diener auf genaueste
Akkordiruag des Aufwandes , so weit er nicht
brstlmnite Taxe » har, pflichtmäßigvon selbst
bedacht seyn werden . <D«r Beschluß künftig .)

provinzial » Verordnung ,
fc) Obsignation bei GterbfLlle» der Inden.
(bl . 970. I. 8 .) Auf die erhaltene Anzeige,

daß dir , wegen Vornahme der Obsignation

bei Judensterbfällen, unterm rFten April
1790. erlaßene Generalverordnung, wornach ,
„zur Borbeugpng aller Unterschleife und Be¬
einträchtigung des furfitrftl. Aerarii , bei je¬
dem Srerbfall eines Juden die Obsignation
von Gerichtswegen vorgenommen , sodann die
Landjudenschastsvorstande hievon benachrich-
tiget , und solche bis zur Ankunft des dle In »
ventur und Thn' lung vorzunehmen beauftrag¬
ten Landjudenschafts - Schreibers unverlezt be¬
laßen werden soll" , nicht mehr befolget wer ,
de, hat man sich bewogen gefunden , dieselbe
ihres ganzen Inhalts nach hiemit zu erneuern ,
welches sämtlichen Land - und Stadtämtern
zur künftig genauen Beobachtung hiedurch
eröffnet wird . Mannheim den r2ten Februar
1826 .
Kurf. Hosrath der badischen Pfalzgrafschaft.

Vät . Steinwarz . -

Bekanntmachungen .

Den izten dieses Monats Nachmittags
wurde in dem zum Rohrhofe gehörigen neben
dem Wege von Brühl nach Mannheim lie¬
genden Titl. Stengelifchennieder» Forlenwal¬
de ein todtes Kind gefunden . Dieses Kind
ist männlichen Geschlechts. , und hat z bis 4
Wochen lang gelebt , es war bekleidet mit ei¬
nem MädchenhiWbchen von braunen Kattun
mit blauen und schwarz schattlrten Blümchen ,
mit einem Mantelhemdchen von grobem Lei¬
nen , mit zerrissenem Striffel , und in zwei
alte zerrissene Windeln gewickelt , über wel¬
che eine blau und braun gestreifte Binde an -
g. bracht war ; seine Hände waren bewnderS
in ein Sülchen Leinen gewickelt. Sännliche
Bekleidungsstücke sind nicht gezelchnet. Von
der Mutter , der Aussetzerin oder Mörderin
dieses KindeS konnte man bisher k 'ine Spur
entdecken . Man bringt daher dieses hiemlt
zu jeder Obrigkeit Wissenschaft, damit die
Sachgemäßen , genau n Nachforschungen ge¬
pflogen ; — und wenn die'e von einigem Er¬
folge sind , und zu Entdeckung und Verhaf¬
tung der Mörderin oder deS Mörders deS
Kindes führen sollten, gefällige Nachricht hie-
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her gegeben werden möge. Schwezingen den
iZten Februar 1806 .

Kurfürstliches Amt.
Pfister. Veit . Frei .

Matthäus Riedel .von Lingenfeld , jenseits
Rheins , w'elcher vom >Oberamt Baden hie-
her eingeliefert wurde, ist wegen Pferddlebstahl
seit dem ijtea August 1805. in dem hiesigen
Zuchthause gefänglich verwahrt gewesen , und
heute nach erstandener halbjähriger Strafzeit
wieder entlaßen , und des badischen Kur«
staars verwiesen worden . Signalement.
Dieser Mensch ist — Jahre alt , von
Srarur etwas besezt , 5 Schuh 3 Zoll groß,
hat ein langlichtes , schmales Gesicht , graue
ins gelblichre fallende Augen , etwas lange
fpizlge Nase , weder fett noch magern Wan¬
gen ,

"
gewöhnlichen Mund , schwarze Haare

und Augenbraunen , schwarzen Bart , und
ist besonders an einer Warze kenntlich , die
er auf der Stirne hat . Seine bei der Ent¬
lastung angehabte Kleidung bestund in einem
dunkelblauen Ueberrok, weiß gedupftcr kotto-
nenrr Weste , schwa z lederneu Hosen , aufge>
schlagenem dreieckigtem Hut und Schuhen
wir Riemen gebunden . Bruchsal de »» 17!«»
Februar » 806.

Kurfürstl. badischeZuchthausverwaltung.
C . H. Elsenlohr.

Gerichtliche Aufforderungen .
Die Geschwister des schon seit -;2 Jahren

abwesenden, und dermalen 56 Jahr alten
Markus Lay stehen um Ucherkommung der
Nuznießung des dem abwesenden nach der
Marter Tod anerfallenen Vermdgens ad 300
fl . an ; genannter Markus Lay wird daher
unter Anberaumung eines ymonallichen Ter¬
mins hiermit öffentlich vorgeladeu . um sich
oder seine etwaige Letbeserben e twedcr selbst ,
oder durch gesezlkch Bevollmächtigte ;um Em¬
pfang des Vermögen » dahier zu melden , oder
aber zu gewärtigen , daß das Vermögen de¬
nen sich gemeldet habenden drei Geschwistern
in nuznießliche 'Pflegschaft übergeben werde«
Heidelberg den uren Februar 1826 .

Kurfü stl . Stadtvogteiamt .
Sartorius» Pvez .

Vclt, Guerdan .
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Da der in Wilderei »Untersuchung befange¬

ne Bürger und Riesenwirth Mathias Müller
von Malsch auf das ihm ertheilte sichere Ge»
leit sich zwar elngefunden , aber ohne die La«
düng zu genügen sich wieder entfernt hat ; so
»vird derselbe zur Fortsetzung der Untersuchung
und zur Verantwortung über seine Sntwei»
chung binnen etner peremprorksthen Frist von 1
3 Monaten unter dem Rechtsnachkheile an»
durch vorgeladen , daß ansonsten gegen ihn daS
rechtliche erkennet , und nach der Konstitution
wider ausgetretene Unterthanen fürgefahren
werden solle. Bruchsalam z rreu 5 einer 1806.

, Kurfürstliches Landamt .
r

|
Guhmann . Wc . Fränzinger.

; (A . N . 367 .) Der Im Jahre 1757 . geboh»
reue Joseph Christ von Sandhaufen . welcher
als ein Kind von 7 Jahren mit seinerMutter
sich aus seinem Geburtsorte entfernet , und

■seitdem nichts wehr von sich hat hören laßen,
! oder dessen etwa vorhanden seyn mögende ehe-
^ llche LeibeSerben , werden hiemlr edlktallter '
aufgefovert , sich binnen 9 Monaten zerstör»
licher Frist entweder selbst oder durch elnen
genügsam Bevollmächtigten zur Empfang»
nähme seyn , Joseph Christ , bis hieher noch
unter Abwesenheltspflegschast gestandenen
Vermögens dahier bei diesseitigem Amt z«
melden , nach fruchtlosem Umlauf dieser Frist
aber »u gewärtigen , daß Las jetzige und fer»
ner anerfallende Vermögen denen betreffenden
Erben zur nüzlichen Pflegschaft werde über¬
geben werden. Heidelberg den Uten Februar
» 8o6.

Kurfürst!. badlscheS Amt Oberheldelberg .
Sktinwarz . C. A. Heim .

Dümgs.
Die unbekannten Gläubiger der verlebten

Johann Lengleschen Eheleuten zu Nelbshetm,
»verden hlemit öffentlich vorgeladen , ihre Fo«
derungen Dienstag de» rzren Februar l . I .
früh um y Uhr dahier vorzulegen , und b<»
hörend zu liqutdiren , widrigenfalls sie von
der vorhandenen Masse ausgeschlossen werde»
sollen. Bruchsal am 22ten Jäner igob .

Kurfürstliches Landamt.
Guhmann» Vdt, Fränzinger,



58
In Vaterschafts - Klagsachen der ledigen

AgneS Sauterln von Sr . Ilgen gegen den
Backerknccht Georg Adam Schelling aus
Ober - Döttingen im Königreich Würtcmberg ,wird auf Anrufen der am 6ten üuj . niedergc -
kvmmenen Klägerin der Beklagte , inzwischen
sich von hier entfernt habende Schell '

ng hleinkt
aufgefordert , innerhalb 3 Wochen unerstrek-
licher Frist sein der Sauterin vor Amt ge¬
machtes Versprechen zu erfüllen , oder sonst
nähere Erklärung abzugeben , widrigenfallsüber zu gewärtigen , daß ln Contumaciam
gegen ihn vorgefahren , und seine dahier mit
Arrest bestritte Haabe der darum bittenden
Sauterin ausgefolgt werde . Verfügt im
kurfürstl . Amte Schwezingen den r2tcn Fe¬bruar 1806 .

lieber das Vermögen des seit lezter Pfing¬
sten von seinem Hauswesen sich mit seiner
Fuhr entfernten LandfuhrmannS Georg Bern¬
hardt Hartmanns von Gölshausen ist der
Gantproceß erkannt , und Tagfahrt zurSchul «
d«nliquidakivn » und Vorzugsverhandlung auf
Donnerstag de« bten künftigen Monats Marz
auf dem RathhauS zu Gölshausen anberau¬
met , welches sämtlichen Georg Hartmänni -
schen Gläubigern zur Nachricht und Erschei¬
nung unter Strafe deö Ausschlusses bekannt
gemacht , dem abwesenden Schuldner Georg ,
Bernhardt Hartmann zugleich auch bedeutet
wird , sich aufgemeldten Tag zu Gölshausen
tinzufinden , und über die gegen ihn bereits
einzeklagte Forderungen seine Dernehmlaßung
abzugeben , widrigenö aber zu gewärtigen ,
daß gegen ihn rechtlicher Ordnung nach wer¬
de verfahren werden . Brettrn den gten Fe¬
bruar 1806 .

Kurfürstlich badrnscheö Amt .
Posselt . Schiller .

Der ohne landesherrliche Erlaubniß ausge¬
tretene und dadurch dem Mllizenzuq auSge «
wichene ledige Burgerssohn Joh . Nepomuk
Abele von Buchenau wird andurch aufgcfo -
dert , sich binnen 6 Monaten vor seinem vor -

f
>esezten Unterzeichnetem Amte nm so qeivts-
er zu stelle» , und über seinen Austritt zu

verantworten , als im EutffehungSfalle wider
ihn nach der Laudrskvnstitntivnwider ausge¬

tretene Unterthanen werde verfahren werden .
Bruchsal den zrcn Februar 1806 .

KurbadnchrS Stadtamr .
Gemehl .

Vclr. Bodemüller .

Lauf - Anträge .
Von dem auf dem herrschaftlichen Speicher

zu Neckarschwarzach liegenden Fruchtvorrarh ,wird man Mittwochs den 26ten dieses , des
Nachmittags 1 Uhr zu Aglasterhause » Im
WtrthöhauSbei Balthasar Ernst , nach vor¬
her ausgestellten Proben , und vorbehaltlich
gnädigster Ratifikation , zoc » Mltr . Spelz und
zoo Mlr . Haber zur öffentlichen Versteigunz
bringen ; welches zu Jedermanns Wissen¬
schaft hierdurch bekannt gemacht wird . Nek -
kargemünd den izten Februar 1806 .

Kurfürstliche Gefällverwaltung .
Bachers .

Künftigen Freitag den 2iten dieses Mor¬
gens um 9 Uhr . werden ln den kurfürstlichen
katholischen Kirchenkommissions - Waldungen ,
zwischen Neckargmünd und Langenzell , und
zwar in den Distrikten des Saupfergs und
Bakofenschälters , a » dem sogenannten Herrn¬
weg , ungefähr 600 Klafter Buchenholz ver¬
steigert ; wozu die Steigliebhaber ersucht wer¬
den , sich vorerst auf lezterem einzufinden . Lo-
benfeld den igten Hornung 1806 .

Kurfürstl . katholisch« Schaffnerek .
Heyllger .

Endesunterzogener Ist enschlossen , nächsten -
selne dahter gclegene Gärten , Aecker , Wie¬
sen , Weinberge , mir Inbegriffe des ehemals
Brodbecktschrn GutS öffentlich an die Meist «
blethende versteigern zn laßen . Der Tag die¬
ser Versteigerung wirvuwch durch die Schelle
bekannt gemacht werden . Bruchsal den yten
Jäner 1806 .

F . S . Göldner , Apotheker .
Auf künftigen Donnerstag den 27ten ?dieseS

Vormittags y Uhr , wird das in hiesigem kur¬
fürstlichen Baumagazin vorräthig liegende
alte Guß - und Schmiedelsen , nämlich unge¬
fähr 26z Centner , welche in alten Ofen und
Heerdhlatten , auch Ofenkränz und Leisten ,
nicht weniger kn r

'
r Stük Orfen , wovon noch



6 blS 7 Stük brauchbar gemacht werden kön -
.neu , bestehen , dann 88 Zentner ungefähr al¬
tes Schmiedelsen in öffentliche Besteigung
ausgesezl werden , wozu tie hiezu Lusttragen¬
de durch gegenwärtige Kundmachung elnge «
laden werden . Bruchsal den zten Hornung
1806 .
Bon kurfürstl . Kameral - Kommissions wegen .

Friederich Cassinone .
Das im Quadr . Lit . F . lg . N ® . 4 . gelege¬

ne Haus des Schuhmacher Melchior Zipf ,
wird den roten dieses Nachmittags 3 Uhr auf
hiesigem RarhhauS versteigert . Mannheim
den neu Februar 1806 .

Kurfürstliche Stadtschreibrrei .
Leers .

DaS im Quadr . Lit . H . 2 . N ®. 2 . nächst
dem Markt gelegene dem verlebten Direktor
des hiesigen öffentlichen ErziehungslnstitntS
Hrn . Winterwerber zugehörige Haus , wird
den ryten d. Nachmittags 3 Uhr auf hiesigem
RathhauS öffentlich versteigert . Mannheim
den lten Februar 1806 .

Kurfürstliche Stadtschreiberei .
LeerS.

DaS zu der Webermeister Valentin Efchel -
männischen Debitmasse gehörige k,it . F . 5 .
N ®. 11 . gelegene Haus , wird den 2gten die¬
ses Nachmittags um z Uhr auf dahiesigem
RathhauS öffentlich versteigert . Mannheim
den 7ten Februar 1806 .

Kurfürstliche Stadtschrelberei .
Leers .

Der der Martin Weidnerin Wittib und Er¬
ben zustchende N ° . 699 . über dem Neckar ge¬
legene vierfache Garten , worauf bei lezter
Verstelgung 950 fl. gebvlhen wurden , wird
den 2oten dieses Nachmittags 3 Uhr auf hie¬
sigem Raihhaus öffentlich wiederholter ver¬
steigert , und dem Lezt- und Meistbiethenden
definitiv zugeschlagen . Mannheim den bten
Februar 1806 .

Kurfürstliche Stadtschreiberel
LeerS.

Künftigen Freitag den arten dieses Nach¬
mittags um 2 Uhr , wird das , dem August
Elllnq erbbestandllch verlieben gewesene , t

t
des Rheiuhauser HofgutS sä io circa 2V Mg .

5 -
alter , oder rz Mg . 2 Dtl . 13 ? Ruthen neuer
Masung , als ein Kanon freies , volles , je .
doch zehend - unv schazbareS Eigenthum in
dem Gastbause zum goldenen Schaafe dahier
Loosweiö öffentlich an die Meistbiethenden ver¬
steigert . Mannheim den i/zten Februar 182Ü .

Von kurfürstl . Gefälleverwaltung .
Donnerstag den 27 ^ dieses Nachmittags

3 Uhr , wird auf kur,ürstl . Hofgerichts - Kom -
missionszimmer , e!n drlllantneS Collier gegenbaare Bezahlung versteigert . Mannheim den
Uten Februar 1806 .

Kurfürstl . badische HvfgerkchtS - Kommission .
Vät . Fricö .

Pachtanträge .
Künftigen Montag den 2gten dieses M ^r«

gens 9 Uhr , wird der ehemalige Magazin -
Schoppen am Rhein zum Anpflanzen an den
Meistbiethenden auf drei Jahr in Bestand be¬
geben werden ; dle darzu Lusitragende können
sich um bestimmte Zeit allda einfinken , und
die westere Bedlngnissen vernehmen . Mann¬
heim den i/ten Februar tZab .

Kurf . Demolitions - Kanzleldirektion .
Auf den noch 44 Jahr laufenden Bestand

deö von dem Stärk - und Puderfabrikant Georg
Glaser zelther bewohnt wordenen herrschaft¬
lichen Gebäudes auf der Mühlau dahier , ist
bei der unterm gestrigen vorgewescnen Ber «
sielgung desselben 1505 fl . 30 kr . gebvthen
worden ; man machet dieses Gebot !) mildem
Bemerken hierdurch bekannt , daß bis zum
20ten Februar 1806 . bei Unterzeichneter Stel¬
le , ( bei welcher auch täglich die Bedingnis¬
sen «Ingesehen werden können ) noch Nackge «
bothe angenommen , an diesem Tag aber Nach¬
mittags z Uhr auf dahiesigem RarhhauS die
weitere Versteigüng und den Finalzuschlag be¬
wirkt werden wird . Mannheim den 2iten
December 1805 .

Kurfürstliche Stadtschreiberei .
Leers .

Anzeigen .
( Karlsruhe . ) Nach Ostern dieses Jahrs er¬

scheint in Macklots Hofbuchhandlunq allhier :
Realauszug der kurfürstlich badischen Ver »
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vrdnungen , welche seit dem itenJäner 1800
bis Ende des Jahrs i8oZ . erschienensind. 8v
Dieses Werk enthält alle in dieser Zeit sowohl
für die drei Provinzen desselben besonders er¬
schienene Verordnungen in gedrängtem Aus¬
zug , und dient als Fortsetzung des zweiten
Theils des wesentlichen Inhalts der Mark¬
gräflich badischen Gesezgebung . Es begreift
also die alten Karlsruher Wochenblätter vom
itenJäner >8oo. an' bis zur Erscheinung deS
Regierungsblatts und derz Provinzialblätter ,
sodann alle in diesen flehenden und sonst noch
einzeln erschienenen Verordnungen rc - nebst
manchen noch blvs in Scriptis emanirte Ge¬
setze. Der Preis dieses dritten TheilS kann
erst nach der Bogenanzahl bestimmt werden ,
bleibt jedoch in Berhältniß mit den 2 ersten
Theilen.

Den Empfang von 125 ff. für eine goldene
Uhr von meinem unbekannten Freund N . U . ,
quttliret mir ganzer Zufriedenheit und größ¬
tem Dank. Bruchsal den gtenJäner 1806 .

Franz Könner , Hofuhrmacher.
168 fl. Ddrrlsche Pflegschafrsgelder liegen

auf erste gerichtliche Obligation in diesseitige
Lande zum Ausleihen bereit ; das Nähere ist
in Quadrat Lir. F. 11 . No . 8 . ju erfragen .

Mannheimer Kirchenbuchs « Auszüge .
Gebohrene : Den loten Jäner : Anna

Amalia , Vater Adam Goth , Hautboist,
K. eod. David , Vater Joh . GeorgSak-
mann , Beifaß, E . L. De« uten : Ju -

liana , Vater Martin Strauling , Gärtner,
K . Den l2ten : Joh . Anton , unehelich,
K. Denrzten : Heinrich , Vater Br . An»
ton Blunto . K . eod . Anna Stbtlla Au«
gusta Friede - ' ka , Vater Michael Friedrich
Kappler , SAullehrer , E . L.

Gestorbene : Den ycen Februar : Frau
Maria Katharina Friederika von Wolfframs»
dorf , alt 64 I . , E. L . Den roten : Joh.
Bayer , Br. u . Schneider , alt — R . W.
Den uten : Zkaverins Schmalz , alt 4 Wo»
chen , K. eod . Anna Maria Bouillon,
alt 76 I . , K. eod . Joseph Schmitt , alt
18 I . , K. Den r2ten : Hr . Joh . Georg
Zehner , kurbad . Hof. und Medizinalrath,
alr 60 I . , E . L . Den izten : Frau Louk«
sa von Esteben , v. M . , alt 48 I . . E. R.
Den i4ten : Joh. Georg Maaß , Beisaß,
alt 56 I . , E. R . ©enlöten : Joh . Herr«
mann , v . M . » alt z I . , E . R.

Verehelichte : Den izten Februar : Herr
Lambert Hour kurb. Stadtvogrelamtmann ,
mit Deinolselle Louise Diel. eod. Hr . Gott ,
frledWeber , FisctProkurator undDikasterial»
advokat , mitFraulein Theresia v.Edel. eod .
Hr . Philipp Ludwig Hout . Handelsmann,
mit Fräulein Antonia Weber . Den löten :
Kaspar Lambert , Br . u. Ackersmann , mit
der Wittib Maria Jansvnin . eod . Joh.
MatheS , Br . «. Fuhrmann , mit Anna
Maria Trautereinin . Den l7ten : Ferdi»
nand Schmitz , Br. ». Schlosser , mit Mar¬
garetha Verringert«. eod . Andreas Muth ,
Beisaß , mit Maria Anna Leistiu .

8ruchtpreise und viktualienschayng .

Städte

Monat Früchten per Mltrim Mittelpreis - Brod Fleisch daS Pfund «

1
kr

Kor»

jl. >kr.

Gerst

si. >kr.

Spelz
fl. >kr.

Kern

fl >kr .

Haber

fl- Ikr .

Kund
Brod
» Pid

kr.

Weck
für
ikr .
Loth

Gem .
Brod
Lrkr .
Loth

Sckse«
kr .

«alb

kr .
Hackel

kr .

''chwek.
nen
kr.

Maiihrim— 13 8 >ll 5l49 4i 55 10J 5 4l55 144 5* 14 IO 7i 8 i °4 6

Heidelberg— 11 7146 6I13 4l53 8l45 4 | 22 12* 7_ _ 17 — — — — -

Bruchsal — 15 ,8 | - ö | 2o 5h5 11* 6 18 84 6 8 h -

Brette« — i3 - 1- ö | 15 5l 8 - 1- 5U2 — — — — — — — -
— — - 1- - 1- - 1- - 1- — - _ — — — _ — •
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